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Betreff: 1. Bebauungsplan Sp 50, Blatt 1a, 8. Änderung, Stadtteil Troisdorf-

Kriegsdorf, Bereich Gewerbegebiet Junkersring, BAB 59 (Ausweisung 

von Stellplatzflächen unter Hochspannungsfreileitungen) - im 
beschleunigten Verfahren mit Berichtigung des Flächennutzungsplanes) 
hier: Aufstellungsbeschluss zur Änderung gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) u. § 

13a BauGB 
 

2. Bebauungsplan Sp 50, Blatt 1b, 4. Änderung, Stadtteil Troisdorf-
Kriegsdorf, Bereich Gewerbegebiet Junkersring, Steinmannweg 
(Ausweisung von Stellplatzflächen unter Hochspannungsfreileitungen) 

 
Beschlussentwurf: 

1. Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, im Stadtteil Troisdorf-

Kriegsdorf, Bereich Gewerbegebiet Junkersring, den Bebauungsplan Sp 50, 
Blatt 1a im beschleunigten Verfahren zu ändern (§ 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 

u. § 13a BauGB). Der Plan erhält die Bezeichnung Bebauungsplan Sp 50, 
Blatt 1a, 8. Änderung, Stadtteil Troisdorf-Kriegsdorf, Bereich Gewerbegebiet 
Junkersring, BAB 59. Der Plangeltungsbereich ist in dem als Anlage 

beigefügten Übersichtsplan dokumentiert. Geringfügige Änderungen des 
Plangebietes während der Bearbeitung bleiben vorbehalten. Der Plan erhält 

die Priorität I. 
 

2. Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, im Stadtteil Troisdorf-

Kriegsdorf, Bereich Gewerbegebiet Junkersring, den Bebauungsplan Sp 50, 
Blatt 1b im beschleunigten Verfahren zu ändern (§ 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 

u. § 13a BauGB). Der Plan erhält die Bezeichnung Bebauungsplan Sp 50, 
Blatt 1b, 4. Änderung, Stadtteil Troisdorf-Kriegsdorf, Bereich Gewerbegebiet 
Junkersring, Steinmannweg. Der Plangeltungsbereich ist in dem als Anlage 

beigefügten Übersichtsplan dokumentiert. Geringfügige Änderungen des 
Plangebietes während der Bearbeitung bleiben vorbehalten. Der Plan erhält 

die Priorität I. 
 

Die Änderung der Bebauungspläne ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu 

machen mit dem Hinweis, dass die Pläne im beschleunigten Verfahren ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB geändert werden sollen. 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, einen Vorentwurf zu erarbeiten und dem Ausschuss 
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für Stadtentwicklung und Denkmalschutz vor der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit vorzustellen.  
 

 
 
Sachdarstellung: 

 
Mit Datum vom 20.08.2021 hat die SPI Grundbesitz GmbH aus Niederkassel als 

Eigentümer von großen Mietflächen im Gewerbegebiet Junkersring die Änderung der 
Bebauungspläne Sp 50, Blatt 1a und 1b mit nachfolgender Begründung beantragt: 

 

 

 
 
Bisher geltende Festsetzungen 

Die Bebauungspläne Sp 50, Blatt 1a (1. Bauabschnitt mit Einfahrt von der 
Kriegsdorfer Straße) und Blatt 1b (2. Bauabschnitt ab Steinmannweg mit 

Weiterführung zur Stadt Niederkassel) enthalten im Sinne des Gesamtkonzeptes 
unterhalb der Hochspannungsfreileitungen, die von einer Bebauung freizuhalten 
sind, festgesetzte öffentliche Grünflächen. Diese sind überlagert mit der 

Randsignatur von Maßnahmenflächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft. Die Flächen sind so auch im Flächennutzungsplan 

dargestellt. Soweit diese Flächen nicht in der Baubeschränkungszone innerhalb von 
100 m parallel zur Bundesautobahn A 59 liegen, sind diese Ausgleichsflächen in der 
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Eingriffs- / Ausgleichsbilanz der Bebauungspläne berücksichtigt. Es sind alles 
öffentliche Grünflächen, die sich in der städtischen Grünflächenpflege befinden und 
im Grünflächenkataster unter der Kategorie „Wiese“ geführt werden. Gemäß 

landschaftspflegerischem Begleitplan zum Bebauungsplan sind die Flächen direkt 
unter der Hochspannungsfreileitung mit einer standortheimischen Gräsermischung 

zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Die Maßnahme dient der Aufwertung der 
ökologischen Verhältnisse im Bereich der Hochspannungsschutzstreifen.  
 

Im Rahmen der am 15.06.2013 rechtskräftig gewordenen 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Sp 50, Blatt 1a wurde für den Antragsteller unter der 

Hochspannungsfreileitung an A 59 eine rd. 3.700 qm große Fläche als Schotterrasen 
für Eventparken ausgewiesen, die im Zusammenhang mit temporären 
Großveranstaltungen auf dem DHL Campus (Innovation Center) standen. Im Bereich 

der das Gebiet in Ost-West-Richtung querenden Hochspannungsfreileitung wurden 
öffentliche Parkplätze unter der Leitung ausgewiesen, sowohl im Blatt 1a, als auch 

im Blatt 1 b (2. Änderung, rechtskräftig ebenfalls seit dem 15.06.2013). Anlass für 
diese Festsetzungen waren die stellplatzintensiven Freizeitnutzungen im Blatt 1a und 
die starke Aufsiedelung des Blattes 1b mit stellplatzintensiven Büronutzungen, die 

lagebedingt eine sehr gute Anbindung an die A 59 über die nahegelegene 
Anschlussstelle Spich haben. Daher kommen die Beschäftigten größtenteils mit dem 

eigenen Pkw zur Arbeit.  
 

 
Abb.: Zusammenschnitt des geltenden Planungsrechts  

 
Der Umfang der Umplanung von Grün in Stellplätze nahm jedoch weniger als die 
Hälfte des Gesamtgrünzuges unter der Hochspannungsleitung ein. Darüber hinaus 

wurden die Parkplätze gegliedert und begrünt geplant als integraler Bestandteil des 
Grünzuges. Dies wurde so als Festsetzung in die Bebauungspläne übernommen und 

rechtfertigte bislang, an der Ausweisung des Grünzuges im Flächennutzungsplan 
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festzuhalten. 
 
Während die öffentlichen Parkplätze bisher nicht realisiert sind, wurde im Bereich 

des DHL-Campus eine geschotterte Parkplatzfläche angelegt. Bei der Herstellung 
der öffentlichen Parkplätze wurde eine Kooperation mit den ansässigen Betrieben 

angestrebt, die sich angemessen an den Kosten beteiligen sollten. Dies scheiterte 
bisher daran, dass Private die Stellplätze nur exklusiv für die eigenen 
Mitarbeiter*innen reservieren bzw. errichten wollten, während die Stadt die 

Planungsziele zur kombinierten Nutzung und Erhaltung des Grünzuges nur in 
städtischer Trägerschaft gesichert sah. Nach 8 Jahren Stillstand in dieser Frage 

erhält das Stellplatzthema durch den vorliegenden Antrag auf Nachverdichtung des 
Gewerbegebietes neue Aktualität.  
 

 
Planungsanlass und Planungsziele 

Das Gewerbegebiet Junkersring hat im Rahmen seiner Entwicklung schon eine 
bemerkenswerte Wandlung erfahren. Der Bebauungsplan Sp 50, Blatt 1a ist seit dem 
19.06.2001 rechtskräftig, der Bebauungsplan Sp 50, Blatt 1b seit dem 04.11.2003. 

Seinerzeit wurde eine mehrgeschossige Bürobebauung im fußläufigen Umwelt der 
Kriegsdorfer Straße geplant mit bis zu 17 m Gebäudehöhe, die sich in dieser Zeit 

nicht umsetzen ließ. Planänderungen führten dort zur Ansiedlung von Autohäusern 
und den Sport- und Freizeitbetrieben. Das DHL-Innovation-Center mit dem später 
nachfolgende DHL-Campus war im Blatt 1a der erste Nukleus für eine Büronutzung 

bei ansonsten überwiegend Produktions-, Handels-, Handwerks- und 
Dienstleistungsbetrieben. In der Endphase der Belegung des Gewerbegebietes 15 
Jahre später wurde im letzten. Bauabschnitt, am Übergang zur freien Landschaft, die 

seinerzeit angestrebten 16 m hohen Bürobauten stark nachgefragt und führten dort 
zu einem zweiten Bürohaus-Cluster.  

 
Die jetzt beantragte Nachverdichtung geht in diese Richtung vor dem Hintergrund, 
dass Troisdorf keine neuen Gewerbegebiete mehr ausweisen kann und auf die 

Pflege und Entwicklung der Bestandsgebiete angewiesen ist. Die zunehmende 
Qualifizierung des Gewerbegebietes als Bürostandort wertet das Gebiet insgesamt 

weiter auf und sollte aus Sicht der Verwaltung aus Gründen der Wirtschaftsförderung 
unterstützt werden, auch wenn die Verkehrserschließung für eine hohe 
Konzentration von Arbeitsstätten weniger geeignet ist. Daher muss für die 

Nachverdichtung des Gebietes neben der Schaffung von Stellplätzen auch ein 
(Nah)mobilitätskonzept entwickelt werden, das die Büroarbeitsplätze besser an den 

ÖPNV anbindet. Bei der Anlage neuer Stellplätze ist eine zukunftsweisende 
Ladeinfrastruktur mit einzuplanen.  
 

Die angestrebte 5- bis 6-geschossige Bebauung hätte bei einer Geschosshöhe von 
4 m je Geschoss eine Höhe von 20 bis 24 m. Eine fortschreitende Zunahme der 

Geschosshöhe im Bürobau dürfte künftig sogar Geschosshöhen über 4 m verlangen, 
sodass 25 m bis 26 m hohe Gebäude zur Diskussion stehen könnten. Die 
Verwaltung hält diese Höhen nur dann für verträglich, wenn sie geordnet in 

Bereichen mit schon bestehender höherer Bebauung zugelassen werden und nicht 
generell. Dementsprechend soll auch eine Konzeption zur Höhenentwicklung 

erarbeitet werden.  
 
Für den zentralen Grünzug wäre eine überwiegende Nutzung als Grünfläche im 
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Sinne des Antrages nicht mehr gegeben. Entsprechend wäre eine Darstellung im 
Flächennutzungsplan als Grün- und Maßnahmenfläche nicht mehr zu halten., sodass 
der Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung angepasst werden muss. 

Vorhandene Ausgleichsflächen im Gebiet, die für Stellplätze in Anspruch genommen 
werden, sind in vollem Umfang zu ersetzen, voraussichtlich durch den Erwerb von 

Ökopunkten. Die Neuinanspruchnahme von Grundflächen überschreitet die Grenze 
von 20.000 qm voraussichtlich nicht, sodass die Planung im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB als Bebauungsplanänderung der Innenentwicklung 

eingeleitet werden soll. 
 

In den als Anlage beigefügten Übersichtsplänen zum Antrag auf Änderung des 
Bebauungsplanes sind die Änderungsbereiche für zusätzliche Stellplätze 
gekennzeichnet. Der Antragsteller wird in dem neuen planerischen Kontext auch 

einen angemessenen Anteil öffentlicher Parkplätze für Besucher mit herstellen. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 01.09.2021 die 
Vorlage mit der Maßgabe vertagt, mit dem Investor vor der nächsten Beratung 
im Ausschuss ein Gespräch zu führen, um die versiegelten Flächen zu 

reduzieren und stattdessen neue Gebäude auf Stützen zu errichten, damit 
darunter weiter geparkt werden kann. Ferner wurde als Gesprächsinhalt 

angeregt, die Schaffung von Fahrradabstellanlagen zu besprechen und seitens 
der Verwaltung zu prüfen, wie das Gewerbegebiet besser an den ÖPNV 
angebunden werden kann. Auch das Parken auf der vorhandenen 

Schotterfläche sollte geprüft werden. 
 
Die Verwaltung hat mit der SPI Grundbesitz GmbH in zwei Gesprächen die 

Anregungen aus dem Ausschuss und die in der Vorlage bereits genannten 
planerischen Voraussetzungen (Höhenentwicklungskonzept, 

(Nah)mobilitätskonzept und zukunftsweisende Ladeinfrastruktur für neue 
Stellplätze) mit folgendem Ergebnis erörtert: 
 

1. Reduzierung der Stellplatzflächen 
Die Verwaltung regt an, die beiden bisher nicht hergestellten öffentlichen 

Parkplätze in der Grünzone mit jeweils rd. 65 Parkständen planerisch zur 
Disposition zu stellen und das öffentliche Parken auf den Straßenraum zu 
beschränken.  

 
Im Zuge des Straßenendausbaus für den 2. Erschließungsabschnitt kann die 

Anzahl der Parkstände von rd. 114 auf rd. 138 erhöht werden, die vor dem 
Hintergrund der angestrebten Mobilitätswende als ausreichend erachtet 
werden. Der darüberhinausgehende Bedarf an Parkmöglichkeiten kann als 

überwiegend privatnützig angesehen werden, sodass Anlage und Unterhaltung 
von Parkierungsanlagen auch allein privat finanziert werden sollten. Die SPI 

GmbH hat deshalb schon selbst frühzeitig angeboten, den geplanten 
öffentlichen Parkplatz im Erschließungsabschnitt 2 auch auf eigene Kosten mit 
auszubauen. Wenn der öffentliche Parkplatz planungsrechtlich in einen 

privaten Parkplatz geändert wird, würde die dort mögliche Stellplatzzahl der 
SPI GmbH für die Entwicklung ihrer Vorhaben im hinteren Teil des 

Gewerbegebietes ausreichen und es müsste planerisch keine neue Fläche für 
den ruhenden Verkehr in Anspruch genommen werden. 
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Für den vorderen Teil, den bereits von Anfang an ausgebauten 1. 
Erschließungsabschnitt, sind die im rechtskräftigen Bebauungsplan 
ausgewiesenen Stellplatzflächen für die SPI GmbH uninteressant, weil hier eine 

Einbeziehung der zusätzlichen Stellplatzflächen in die eigenen angrenzenden 
Liegenschaften angestrebt wird. Die Verwaltung regt hier einen Flächentausch 

an. Der Parkplatz soll in der gesamten Fläche getauscht werden, damit nur 
noch die Befestigung der temporäreren Stellplätze als zusätzliche Versiegelung 
in die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz eingeht. Die ursprünglich angedachte 

Überlauffunktion der öffentlichen Parkplätze an dieser Stelle für den Fall, dass 
alle privaten Stellplätze im Bereich der Gastronomie und der Kletterhalle im 

Eingangsbereich des Gewerbegebietes belegt sind, erscheint im Zeichen einer 
Mobilitätswende nicht mehr zeitgemäß. Zumal dieser Bereich inzwischen von 
drei Buslinien (503, 507, 508) in einem de facto 15-Minuten-Takt werktags in der 

Hauptverkehrszeit bedient wird und außerhalb dieser Zeiten in größerer 
fußläufiger Entfernung im gesamten Junkersring eine gewisse öffentliche 

Parkraumreserve zur Verfügung steht (135 Parkstände im ersten und rd. 138 im 
zweiten Erschließungsabschnitt). 
 

 
Abb.: Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Umwidmung und Flächentausch  

 
Durch den angedachten Flächentausch lässt sich der Grünzug unter der 

Hochspannungsfreileitung insbesondere im vorderen, schmaleren 
Teilabschnitt in voller Breite erhalten. Die planungsrechtliche Situation 

verbessert sich dadurch deutlich. 
 
2. Erhaltung vorhandener Stellplätze bei Überbauung (Luftgeschoss im EG) 

Die SPI GmbH folgt der Idee. Allerdings ist der gewerbliche Grund und Boden 
mittlerweile so rar und wertvoll geworden, dass sich auch Tiefgaragen lohnen, 

die wegen der höheren Ausnutzbarkeit des Grundstücks anstelle von 
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Luftgeschossen bevorzugt werden. 
 
3. Schaffung von angemessenen Fahrradabstellanlagen  

Jeder Neubau der SPI GmbH wird mit den bauordnungsrechtlich notwendigen 
Fahrradabstellanlagen errichtet. Darüber hinaus sind überall Duschräume für 

Radfahrende vorhanden. 
 
4. Anbindung des Gewerbegebietes Junkersring an den ÖPNV 

Die Erschließung durch den ÖPNV ist bereits erheblich verbessert worden. 
Neben zwei Buslinien, die die Kriegsdorfer Straße bedienen (503 u. 508), führt 

die Linie 503 durch das Gebiet selbst. Da die Anzahl der Fahrgastzahlen relativ 
gering ist, wäre in der Weiterentwicklung des Busnetzes eine Taktverdichtung 
auf 10 Minuten in der Zeit des Hauptberufsverkehrs eine weitere 

Optimierungsmöglichkeit. 
 

5. Prüfauftrag Parken auf der Schotterfläche 
Das sporadische Parken auf der Schotterfläche (sog. Eventparken) ist 
wasserrechtlich abgestimmt. Bei einer Umwandlung in dauerhaft genutzte 

Stellplätze verlangt die Wasserschutzgebietsverordnung allerdings eine 
Befestigung, die in der vorgesehenen Stellplatzanzahl einer gesonderten 

wasserrechtlichen Genehmigung bedürfen. Die Bebauungsplanänderung 
müsste dafür die abgestimmte Genehmigungsvoraussetzung schaffen. 
 

6. Höhenentwicklungskonzept 
Von der SPI GmbH wurde das der Vorlage als Anlage beigefügte bauliche 
Entwicklungskonzept mit gestaffelten Höhen vorgelegt als Grundlage für eine 

Anhebung der Höhen auf bis zu 6 Geschosse (gegenwärtig 4 Geschosse).  
 

7. Nahmobilitätskonzept 
Die SPI GmbH verweist darauf, dass die Softwarehäuser bisher keine 
ausreichende Anzahl von Beschäftigten gewinnen konnten, die an einem JOB-

Ticket interessiert sind. Die Anzahl von Fahrradnutzer steigt jedoch 
kontinuierlich, auch dank der Ausstattung der Häuser mit einer 

entsprechenden Infrastruktur. Eine Ergänzung mit öffentlichen Angeboten 
(Fahrradverleih an Bushaltestellen) würde begrüßt. Großzügige Home-Office-
Regelungen werden bei den Firmen auch als Beitrag zur Verkehrsvermeidung 

gesehen.  
 

8. Zukunftsweisende Ladeinfrastruktur 
Bei allen SPI Immobilien, insbesondere am Standort Junkersring, spielt eine 
zukunftsweisende Ladeinfrastruktur eine überragende Rolle in der 

Positionierung am Markt. Es gibt ein Ausbauprogramm für Schnell-Ladesäulen, 
das mit Nachdruck betrieben wird. 

 
 
Abschließend wies die SPI GmbH darauf hin, dass alle neuen Gebäude PV-

Dachanlagen erhalten mit einer ergänzenden Dachbegrünung. 
 

Die Verwaltung hat in den beiden Gesprächen substanzielle Bemühungen 
erkennen können, sparsam mit Flächenversiegelungen umzugehen. Eine 
angemessene Nachverdichtung in die Höhe im Sinne der 



Seite - 8 - 

Ausschussanregungen wird vom Investor im Sinne seines Antrages 
ausdrücklich begrüßt. Im Laufe des Verfahrens sind die Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild zu ermitteln und ggf. bei einer positiven Gesamtabwägung der 

Planung ergänzend auszugleichen. 

 

 
 
 

In Vertretung 
 

 
 
 

 

Walter Schaaf 

Technischer Beigeordneter 
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